
 

 
 

  

Jeder merkt es: zu Hause, auf der Arbeit  - ab Herbst geht es rund. Jedes Jahr 

wieder plötzlich und unerwartet kommt die Weihnachtszeit und der 

Jahreswechsel. Alles muss schnell noch abgerechnet und so wenig wie 

möglich ins neue Jahr mitgenommen werden.  

 

So auch bei der TSG. Neben den sportlichen Veranstaltungen stehen die 

Weihnachtsfeierlichkeiten an und zwischen dem ganzen Trara ist auch noch 

„Zahltag“ – der Tag der Honorar-Auszahlung für eure Mühe über das ganze 

Jahr hinweg. 

 

Daher erhaltet ihr heute bereits den nächsten Newsletter mit Informationen 

rund um die Honorarabrechnung. Ebenso haben sich auch eininge 

Änderungen zu den Punkten im letzten Newsletter ergeben. 

Viel Spaß beim Lesen.   

 

Im Herbst geht es rund! 

 

In diesem Heft 

1 Kontaktdaten-Änderung 

Vorstandschaft 

2 Zuschuss für Meisterschaftstitel 

(ab Kreismeister) 

3 Honorar-Abrechnung  

Kontaktdaten-

Änderung 

Vorstandschaft 

Newsletter für Mitarbeiter der TSG Kleinostheim 

HEFT 4 

November 2019 

1.Vorsitzender: Manfred Scherer 

tsg-vorsitzender@t-online.de 

Telefon: 0151/16332882 

Stellv. Vorsitzende: Ruth Hübsch 

ruth.huebsch@t-online.de  

Stellv. Vorsitzender: Werner Gerresheim 

tsg-vize2@t-online.de 

Schatzmeisterin: Gisela Steinborn 

tsg-finanzen@t-online.de 

Telefon: 06027/6609 

Die Auflistung der Abteilungsleiter war das letzte Mal unvollständig, daher noch einmal alle Abteilungsleiter 

in der Übersicht: 

Turnen & Tanz: Melanie Birzer und Jutta Jäger 

Herzsport: Erich Kuhn 

Tischtennis: Sven Sauer 

Schwimmen: Simone Krenz und Kathrin Brand 

Ausdauersport: Lydia Weißhaupt und Volker Hain 

Leichtathletik: Matthias Milse und Uwe Hofmann 

Handball: Klaus Eubel 
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Jugendförderung: 

Meistertitel muss gefeiert werden ab 

Kreismeister 

In der letzten Ausgabe des Newsletters haben wir bereits darauf 

hingewiesen, dass die Vorstandschaft beschlossen hat einen 

errungenen Meistertitel der Jugendmannschaften (bis einschl. 16. 

Lebensjahr / nicht HSG) mit 50€ Zuschuss für die Feierlichkeiten zu 

unterstützen. 

 

Ergänzend hierzu noch die Information, dass die Förderung erst ab 

Kreismeister erfolgt. 

 

Bitte hierzu den schriftlichen Antrag beim Vorstand stellen und den 

Nachweis des Meistertitels beilegen. 

 

 

 

 

Honorar-Abrechnung  Honorar-Abrechnungen 

Im Oktober wurden alle Übungsleiter per E-Mail angeschrieben wegen der Honorar-

Abrechnung des lfd. Jahres. Bitte beachtet, dass nur die Übungsleiter angeschrieben 

werden, die bei uns gemeldet sind mit Übungsleitervertrag, Datenschutz-Erklärung 

und erweiterten Führungszeugnis.  

 

In der E-Mail wird ein Stichtag genannt zur Einreichung der notwendigen Unterlagen. 

Bitte diesen einhalten, sodass pünktlich Anfang Dezember die Auszahlung der 

Honorare erfolgen kann. 

 

Was muss eingereicht werden: 

 

Stundenabrechnung: 

Die ist ein Excel-Formular mit hinterlegten Formeln, d.h. wenn ihr das Formular am PC 

ausfüllt rechnet das System alles aus und ihr habt nicht so viel Mühe damit. Wenn es 

beim Ausfüllen zu Problemen kommt, dann fragt in der Geschäftsstelle oder bei den 

Abteilungsleitern nach. 

 

Teilnehmerliste: 

Bitte gebt die Teilnehmerliste für jede von euch trainierte Gruppe gesondert ab. 

Nennt bitte auch die Übungsleiter, die mit euch ggf. das Training führen.  

Tipp: sprecht euch ab! Die Übungsleiter einer Gruppe können eine Teilnehmerliste für 

die Gruppe einreichen. Es müssen nur alle Übungsleiter der Gruppe genannt werden.  

 

 

Bestätigung Steuerfreibetrag: 

Wenn ihr nur bei der TSG als Übungsleiter tätig seid, liegt ihr i.d.R. unter der 

Steuerfreigrenze. Wir benötigen die Angabe schriftlich, damit wir steuerlich „safe“ 

sind. Abweichungen betreffen vor allem Personen, die in mehreren Vereinen 

beschäftigt sind.  

 

 

 

 

Zuschuss für 

Meisterschaftstitel 

(ab Kreismeister) 

 


